
„Stat pro lege praesumptio.“
Ein Beitrag den Gewiſſensfragen der Geldentwertung.

V  bn Oswald ell⸗Breuning 4 Düſſeldorf.
Eine ungeheure Vereinfachung der mit Geldentwertung und

Aufwertung zuſammenhängenden Gewiſſensfragen ergäbe ſich, enn
man kurzerhand nach dem Satze „Stat PTO lege praesumptio“ ver⸗ahren könnte Dann ſtünde feſt Wo in einem Lande die geſetzlicheRegelung der Aufwertungsfrage erfolgt iſt (Deutſchland, Danzig,Polen), oder wo die Geſetzgebung nd Rechtſprechung ſtarr Am
ormalismus (Oeſterrei Krone iſt Krone), da können
HGläubiger nd Uldner für ihr Gewiſſen ſi ſo ange daran halten,his für ſie der ündige und ſchlüſſ Beweis erbracht iſt, daß die
praesumptio 1Iu favorem legis widerlegt iſt Wer eine ber das im
Geſetze feſtgelegte Maß hinausgehende Leiſtungspflicht behauptet,9at die Beweislaſt, zwingen darzutun, daß die geſetzliche Regelungdes Rechtsbeſtandes vor ott und dem ewiſſen entbehre.

Es fragt ſich, ob der rundſa „Stat PTO lege praesumptio“m der échen angedeuteten Weiſe tatſächlich hier anwendbar iſtAusgeſchieden ſoll ein die rage, ob der ſtaatliche Geſetzgeberdie praesumptio für ſich habe, daß er nach beſtem Können eine ver⸗
nünftige und gerechte Regelung habe treffen vollen. Hier handelt
2* ſich Aum die Verpflichtung aus dem vierten Gebote, von den Trägernder obrigkeitlichen Gewalt, ezw der geſetzgeberiſchen Willens
bildung ſolange anzunehmen, daß ſie ihre Pflicht erfüllen wollen,bis das Gegenteil offenkundig iſt In ſeinem Septemberſchreiben

An den Deutſchen Reichskanzler hat Kardinal Bertram dem
Geſetzgeber der ſogenannten Dritten Steuer⸗Notverordnung für die
dort Erſu Aufwertungsregelung dieſe praesumptio zuerkannt.Se Eminenz hat die On8 der damaligen Kabinettsmitgliederals der „Geſetzgeber“ dieſes Verordnungswerkes ausdrücklich beſtätigt.In Hhren „Richtlinien für den Seelſorger betreffs Ver
hältnis von Aufwertungsgeſetz und Moral““) cheinen die hochwürdigſten Biſchöfe der Fuldaer Biſchofskonferenz dem Geſetzgeberes an die Stelle der Dritten Steuer⸗Notverordnung getretenen„AufwertungsgeſEtzes“ vom 16 Juli 192⁵, dem Reichstag, die
Ergebnis eingehender Beratung katholiſcher Sozialpolitiker aus OeſterreichDeutſchland ilden Uun. von Freiherrn von Vogelſang un der „Monat⸗chrift für chriſtliche Sozialreform“, 5. Bod 343, veröffentlichtburden; ſie vollen den Maßſtab angeben für die gerechte Bemeſſung des
Lohnes

Die „Richtlinien“, nach Fühlungnahme mit den Mitgliedern derBiſchofskonferenz Unter Mitarbeit von Profeſſoren der Moraltheologievom Vorſitzenden der Biſchofskonferenz aufgeſte erſchienen gleichlautend
u ſämtlichen Amtsblättern der beteiligten Diözeſen, jedoch unabhängig von
einander, nicht un der Form eines Kollektivſchrittes des Geſamtepiſkopates.
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gleiche bonda kides zuſprechen 3u wollen, obwohl ES mit Usdrück
lichen orten nicht geſagt iſt Die 6

Uriſtenwelt Itei allerdings
nicht So chreibt 53

Uſtizrat Albert Pinner⸗Berlin:

7  Eute ind alle Geſetze, die irgendwie mit Politik nd Wirt
3 tun haben, Kampfmittel, und as noch ſchlimmer

iſt, oft Kompenſationsobjekte der arteien. Man denke die Ge
chichte des Aufwertungsgeſetzes Wie mer man nicht an dem
zuſtandegekommenen Geſetz die widerſtreitenden Intereſſen, die
Ompromi und beſonders die notdürftig verkleiſterten Gegenſätze!
E  E von Streitfragen hat ES M der kurzen Zeit ſeine Be
ſtehens gezeitigt. Juriſtiſch und wirtſ hat ES bei niemanden
Befriedigung ausgelöſt der Beruhigung, die ES bringen ſollte,hat ES einen Kampf QAller alle hervorgerufen.““

Damit dürfte das durchſ

ittlich Urteil beſonnener nd 9E
mäßigter Juriſtenkreiſe zutreffend wiedergegeben ſein Doch iſt 10

amit den guten illen der einzelnen Parlamentarier,als gewiſſenhafte enſchen ihre Pflicht 3 erfüllen ud das Beſte
eiſten, Iim Grunde ni geſagt Von Intereſſenten iſt natürlich

mit großer Leidenſchaft dem Geſetzgeber beabſichtigte und gewollte
Ungerechtigkeit vorgeworfen worden Zahlreiche flammende Loteſte
dieſer Art fliegen dem Schreiber dieſer Zeilen beſtändig auf den
ſch Demgegenüber n EeS gut ein, immer wieder ſich 3 EL
innern: Die Obrigkeit genie den Schutz von Gottes viertem Gebot!

Doch dies etrifft nicht Unſere eigentliche rage, ob das
Geſetzgebungswerk ſelber die Praesumptio für ſich habe, vor ott
und dem Gewiſſen Recht ſchaffen, mit anderen orten die ſubjektiven der Betroffenen (Gläubiger und Schuldner) 3
regeln, daß die geſetzli herbeigeführte Regelung nun auch objeve Recht iſt, nach dem ſich die Beteiligten richten aben, wollen
ſie nicht ſelber Unrecht tun Wenn Eem ordnungsmäßig zuſtande⸗
gekommenes Staatsgeſe 2  / die nach ihrem naturrechtlichenBeſtande zweifelhaft oder mangelhaft beſtimmt ſind, Oſitiv regelt,E hat leſeé Regelung Im Rahmen deſſen, was naturrechtlick
zweifelhaft oder unbeſtimm iſt, nicht bloß die praesumptio für ſich,objektives Recht 3 chaffen, ſondern ſie chafft Ee3
Gegenbeweis, eine Widerlegung Omm überhaupt nicht mn rageAnders liegt die Sache, wenn der Zweifel ſich ehen darum dreht,
ob die geſetzliche Regelung ſich noch innerhalb deſſen bewege, was
durch das Naturrecht ungenügend beſtimmt iſt, oder ob dieſe
Grenze überſchreite. Dasſelbe gilt, wenn die 9E etzliche Regelungoffenbar ber eine poſitive Feſtſetzung des naturrechtlich Unbe
ſtimmten hinausgeht, alſo naturrechtlich zweifellos beſtehende Rechte
entzieht, nichtbeſtehende verleiht. Hier andelt ES ſich Am den Zweifel,ob die Staatsgewalt mit rechtlicher Wirkſamkeit dergeſtalt m die

Zentralblatt für Handelsrecht, Jänner 1926,
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Hahnprechtlich beſtehenden Rechtsverhäältniſſ E andernid eingreifen
könne. In dieſen beiden Fällen iſt unächſt Raum für die Prae-
sumptio, daß die rechtmäßige Obrigkeit das, was ſie tut, auch recht
V önne. ber noch für eine andere raesumptio iſt hier Raum,
nämlich für die praesumptio, daß die Obrigkeit auch nur das tue,

intendiere, as rechtlich kann. Habe ich einen m ſeiner
Tendenz ganz aren, zweifelsfreien Geſetzestex vor mir, ber deſſen
Tragweite und ſicht ich gar keinen Zweifel beſitzen kann, werde
ich präſumieren, die Obrigkeit kann 1e  ich, as ich hier von
ihr angeordnet ſehe Habe ich dagegen klare, durch die Lehren der
großen chriſtlichen Staats und Rechtsphiloſophen abgeſteckte Grenzen
des rechtlichen Könnens der Staatsgewalt, dagegen einen m der
Auslegung durchaus zweifelhaften Geſetzestext vor mir, ſo werde
ich präſumieren, das Eſe oll nach dem illen des Geſetzgebers

ſo eit tragen, als ein rechtliches Können ret
Es iſt zunächſt eine reine atfrage: Stehen vn bei den bisher

ergangenen Aufwertungsgeſetzen (Deutſchland, Danzig, Polen) vor
m ihrer Tendenz und Tragweite ganz zweifelsfreien Texten, während
die Grenzen der ſtaatlichen Befugniſſe auf dem fraglichen Gebiete
noch ungeklärt ſind, oder hat Uuns die riſtli Staats und
philoſophie 8  0 klar und umriſſene Grenzen der ſtaatlichen
Rechtsbefugnis herausgearbeitet, während der Sinn und die Abſicht
der vorliegenden Geſetze vielleicht ehr ſtrittig ind? Sodann waäre
die Prinzipienfrage noch aufzuwerfen, ob die ege „Stab PrO
lege praesumptio“ auch da noch Platz greife, wo EeS ganz offen
kundig iſt, daß die ſtaatliche Geſetzgebung enormiter m beſtehende
rivate E  8 eingreift. Muß nicht m dieſem alle, wo das ſub
jektive Recht des Privaten vident possessione iſt, die Staats
ewalt ihrerſeits den Beweis antreten, daß EeS rechtlich vermöge,
das private Recht Qaus ſeiner DOSSesS10 3 verdrängen? Soweit ich
ſehe, ind die Moraliſten bei ſehr Er drückenden Steuer
eſetzen ſchon eneigt, zugunſten des ſchutzbedürftigen Individuums
gegen die allmächtige Staatsgewalt 3 präſumieren Uund daher
dem Staate die eweislaſt aufzubürden, daß mit ſeinem öffentlich⸗
rechtlichen Anſpruch auf die Steuer den privatrechtlichen Anſpruch
des Bürgers auf ungeſtörten enu ſeines igentum und ſeiner
Einkünfte Mus dem drängen nne ilt dies ſchon, wo das
öffentliche Recht der Steuer enormiter ◻ die private
dre eingreift, ſo ird * i erhöhtem aße 3 gelten aben,

der AU ES unternimmt, eine Cnorme Umſchichtung privater
Rechte Uuntereinander vorzunehmen.

An dieſer Stelle der vorbezeichneten atfrage nähergetreten.
anz Grenzen des rechtlichen Könnens der Staatsgewalt

ind ſchon mit der loßen Definition des Geſetzes gegeben: 18
0rdinatio rationis ad bonum COMmIMUILE qui COII=
munitatis abet, promulgata. Das Le  1 Können des Geſetz



gebers geht alſo beſtimmt nicht über das hinaus, bonum
COmmnmune erfordert wird M Eingriff m die private Rechtsſphäre,der 20 honum COmIulne nutzlos iſt, entbehrt ohne Frage der recht
en Wirkſamkeit. enbar zweckloſe nd widerſinnige Eingriffe
M beſtehendes ſubjektives Recht, wo ſie zweifelsfrei feſtſtehen, ſind
für das ewiſſen Unbeachtlich; ſie wirken nicht für mich, alſo darf
ich mich ſie nicht ſtützen; ſie wirken nicht mich, alſo brauche
ich ſi mir nicht gefallen ſſen (letzteres mit der bekannten I
ſchränkung, daß ich den Rechtsfrieden nicht brechen darf und 26
evitanda maiora mala auch Unter ein Ungerecht mich benachteili⸗gendes Geſetz inter Umſtänden mich beugen muß) Eingriffe, die
offenbar zwecklos oder gar widerſinnig eln würden, ind jedoch bei
der Geſetzesauslegung ˙ lange nicht anzunehmen, als eine benigna
interpretatio ohne Vergewaltigung der Logik noch irgendwie 3
ſtande bringen iſt

Daß * Im Deutſchen Aufwertungsgeſetz trekte Widerſinnig⸗éiten gibt, älle, wo ernun und Gerechtigkeit genau die
gegenteilige Anordnung verlangen von der, die der Geſet geber 9E
troffen hat, das iſt Unter den Aufwertungsjuriſten einmütige Ueber
zeugung. Es gibt, oweit fleißige Literaturverfolgung mich ſehenläßt, keinen einzigen Aufwertungsjuriſten m Deutſchland, der Mden des Aufwertungsgeſetzes als derart widerſinnig betrachtet,daß entweder aufgehoben oder durch eine entiſche Inter⸗
pretation mn das gerade Gegenteil ſeines offenkundigen Sinnes
umgekehrt werden mu Dabei liegt gerade hier klar 3 Tage,daß der ganze Unglückliche Paragraph der juriſtiſchen Dogmatikzuliebe angefertigt worden iſt, und daß die verheerenden Wirkungen,die un der Syſtematik des Aufwertungsgeſetzes anrichtet, den
Vätern des Geſetzes gänzlich unerwartet gekommen ind d bei
ihnen ſe die 9r⁰ο Beſtürzung Doch ſoll dieſer Fallhier N veiter verfolg werden, ſondern lieber einmal als „Paſtoral⸗fall“ praktiſch und uſchauli zur Behandlung Immen.

Enthält das Aufwertungsgeſetz nehen ſolchen vereinzelten Be
ſtimmungen, die Unbeabſichtigterweiſe widerſinnig ausgefallenſind, andere, die ber das Maß des zur Erreichung ſeines ZweckesErforderlichen Offenbar hinausgehen? der geht EeS gar als Ganzesber das, as zur Erreichung de berechtigten Und beabſichtigtenZweckes notwendig iſt, hinaus? Es Oll verſucht werden, 3 zeigen,daß die Beantwortung dieſer Frage eine Auslegungsfrage iſt Es
gibt eine Auslegung, mn der das Lſe ohne Frage als Ganzes Eit
über das hinausgeht, Das zur Erreichung ſeines Zweckes dienen
ann. Es gibt eine andere Auslegung, In der das Geſetz von dieſemFehler frei bleibt. Gelingt dieſer Beweis, würde nachGeſagtem folgen, daß die letztere Auslegung präſumieren ſt, venn

ſie ſich logi halten A5



Es handelt Um die Fra e, ob das Aufwertungsgeſetz nur
die Grenzen des ſtaatlichen Rechtsſchutzes für vom Währungsverfall
hetroffene Rechte feſtſetzt, oder ob C5 den Inhalt dieſer Rechte elbſt

umgrenzt, h. ſie m einer großen Zahl von Fällen Crteé
Die biſchöflichen Richtlinien agen dazu

„Umſtritten verden kann die Frage, die ergangenen
Aufwertungsgeſetze eine wirkliche Herabſetzung des naturrechtlich
feſtgeſetzten Darlehenswertes oder nuuLr die Feſtſetzung der Grenze
der Einklagbarkeit 3ur AInweiſung für die Gerichte Ubrmieren Ollten
Doch macht der Wortlaut olchen Unterſchied nicht.““

Schon auf dem Verbandstage des Verbandes katholiſcher
kaufmänniſcher Vereinigungen Deutſchlands m Stuttgart Am 11 4650  uli
1925, vier age vor der Beſchlußfaſſung des Reichstages über da
Aufwertungsgeſetz, hatte ich geſagt „Der Wer kann äußerſten⸗
falls ſeinen Rechtsſchutz auf jenes Mindeſtmaß beſchränken, m

welchem zweifellos alle umzuwertenden uſprüche beſtehen 9E
lieben ſind (geſetzliche Aufwertungsgrenze). Keineswegs aber kann
der Staat dieſe Anſprüche, ſoweit ſie über dieſen geſetzlichen Auf

zumwertungsſatz hinaus noch beſtehen, durch einen Machtſpru
Erlöſchen bringen. Erſteres kann der Staat „äußerſtenfalls“, weil
wirklich ein zwingendes Intereſſe der öffentlichen Ordnung dies
erfordern Mag, ezwẽ weil die Ermittlung des wahren Sachverhaltes
tatſächlich über die Kräfte der ſtaatlichen Organe hinausgehen kann.
Letzteres kann der Staat nicht, Eeil * nicht ſeine Aufgabe iſt, dem
nen Teil ſeiner Bürger Geſchenke auf Koſten des anderen Teiles
*  3  ù machen, eit auch gar keine Rückſicht de  8 öffentlichen Wohles
— — ich erdenken läßt, die dies erforderlich machen könnte.“?)

Damit iſt behauptet, aber noch nicht bewieſen, daß für die
Zwecke der Geldentwertungsregelung, wie das Gemeinwohl ſie
erforderte, die geſetzliche Normierung der Grenzen des Rech
ſchutzes, ezw der Beitreibbarkeit ausreiche. Der Behauptung iſt
widerſprochen worden: u einem ſehr gehaltvollen Aufſatz „Au
wertung als Gewiſſensſache“ nimmt Aα Domkapitular Dr Karl
Kiefer, Hochſchulprofeſſor m Eichſtätt, Im „Klerusblatt“ gegen dieſe
meine Behauptung Stellung.s)

Es Oll Aher verſucht werden, den Beweis nachzubringen, daß
die Zwecke der Geldentwertungsregelung durch die geſetzliche Nor
mierung der Grenzen des Rechtsſchutzes, ezw der Beitreibbarkeit
der Forderungen voll und ganz erreicht ſind Ueber die Zwecke,

Ein kirchlicher Erlaß Aufwertungsfrage, ab gedruckt U. im
„Neuen Reich“, Nr 21, 2 Februar 1926,

des VEIIII  erbandes katholiſcher aufBericht über den 45 Verbandst
8 1männiſcher Vereinigungen Deutſchland in Stuttgart vom bis A  V.  uli

192⁵, 45
Klerusblatt, Organ der Diözeſan⸗Prieſtervereine Bayerns und ihres

wirtſchaftl. Verbandes, 7. Jahrg., Nr 9 und 10, 7 bezw Mär, 1926
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e erreicht werden ollten und mußten, beſteht abei Ein⸗
mütigkeit; ſie ſind vom Aufwertungsausſchu des Reichstages bei
Beginn ſeiner Arbeiten und nachher vom Reichsgericht bei der Pru
ung der Verfaſſungsmäßigkeit des Aufwertungsgeſetzes überein⸗
ſtimmend und zweifellos richtig angegeben worden. Es kam arauf
0 m mögli kurzer Zeit eine Regelung 3 treffen und in Wirk
ſamkeit ſetzen, durch die wieder arhei und Sicherheit m die
private und öffentliche Wirtſchaft ebracht wurde wirtſchaftenden
Subjekte, zunächſt alſo die Kaufleute und rwerbsgeſellſchaften,
mußten, Am über ihre eigene Lage wieder klar werden, hre
Bilanzen aufſtellen, hre Vermögensſtücke nd E  E wie
auch ihre Verbindlichkeiten neu bewerten Sie mußten namentlich
wiſſen, m welchem Maße, bezw m welcher Höhe ſie Ver
bindlichkeiten, die m den Währungsverfa hineingeriſſen worden
*  ) m ru genommen werden konnten, mn welcher öhe
ſie elbſt vorausſichtlich hre Forderungen würden geltend machen
und durchſetzen önnen. Das war für jeden wirtſchaftenden Menſchen
eine unbedingte Notwendigkeit, Am überhaupt wieder Boden Unter
den Füßen haben, ſeine Kalkulation zuverläſſige Grundlagen
tellen 3 können, auch Am kreditfähig 3¹ ſein, da der Kreditgeber
natürlich ſich wollte überzeugen können, I velchem Maße der Kredit—

ereits mit älteren Schuldverbindlichkeiten elaſte ſei Außer
dem Kapitaliſten, der vor die rage geſte war, durch Kredithergabe
ſich zum Gläubiger machen, intereſſierte die durch den Währungs
verfall undurchſichtig gewordene Vermögenslage des Kaufmannes
auch noch den aat, der durch eine Steuerforderungen ſich
Steuergläubiger machen wollte und dem darum auch m hohem
Maße daran lag, wiſſen, was noch holen war Illen dieſen
Bedürfniſſen des Kaufmannes (Erwerbsunternehmens) elbſt
als auch de Kreditgebers ſowie auch endlich des Steuerfiskus war

das Oll hier darzutun verſucht wverden vollſtändig gedient mit
einer geſetzlichen Aufwertungsregelung, die ſich darauf beſchränkte,
feſtzuſetzen, m welcher Höhe Aufwertungsſchulden, ſie einmal
⁰ nennen, durch die ſtaatliche Rechtshilfe beitreibbar aren
Warum?

Der Kaufmann muß, Aum bilanzieren und kalkulieren 3u können,
wiſſen: Wie hoch muß ich meine Verpflichtungen veranſchlagen?
Wie hoch ſeine Verpflichtungen bewerten hat, wenn erſelbſt
nach Treu  7 und Glauben ſie veranſchlagt, das et niemand beſſer
als elbſt, da Aam allerbeſten lbſt weiß, wie böſe ihm die VII  (V.
flationszeit' und die dieſer vorangegangene Kriegszeit, die Urſache
der Inflation und Unſeres ganzen wirtſchaftlichen endes, mit⸗
geſpie hat Das rau ihm alſo kein Geſetzgeber agen.“) Sagt

Auch 1 gleich am de der Inflationszeit die Lage für den
aufmann unüberſehbar wWar, Aum ich ſelber Rechenſchaft geben önnen,
wie ELr In Wirklichkeit aus der Inflation hervorgegangen ſei immer noch
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un aber der Geſetzgeber Durch Ri

erſpru und ſtaatliche wangs
Uitte wirſt du nUur bis 3 der und der beſtimmten Summe von
wegen der alten Anſpruch genommen ES alſo ganz
bei dir dich 3 entſcheiden Dte hoch darüber hinaus du nach gerechter
Würdigung des ganzen Falles mit allem Drum nd Dran glaubſt
gehen ſollen, aber du biſt icher avor, daß der Gläubiger Eenn
Mehr gegenüber dem, was du lbſt für richtig hältſt, deinen
illen dir aufzwingt; ˙o hat der Kaufmann die reiheit, Ruhe
und Sicherheit, ſeine Verbindlichkeiten bilanzieren nd iſt

jede unliebſame Ueberraſchung geſichert. Ebenſo ieg 68 III
Grunde genommen bei ſeinen Forderungen. Er weiß, bis welcher
Höhe ihm für eine Forderung der ſtaatliche 3ur eite
geht Er weiß aber ebenſogut daß ihm dadurch noch keine Garantie
gegeben iſt die Forderung dieſer Höhe wirklich herein be
kommen Das hängt noch davon ab ob bei ſeinem Uldner
überhaupt etwas blen iſt Die geſetzliche Aufwertungsquote
edeute alf für ihn die Höchſtgrenze für den nſatz, 3 dem
die Forderung Uunter eine Aktiven m die Bilanz aufnehmen kann
Hier macht ES gar keinen Unterſchied ob die geſetzliche Aufwertungs
quote mL die Klagbarkeit oder auch die orderung ihrem
Beſtande egrenz Für die Wiederherſtellung geſunder Bilanz nd
Kalkulationsgrundlagen für die irtſcha macht EeS aher ſo will
* ſcheinen nicht den geringſten Unterſchied ob der HU durch
Eein Geſetz nUL den Rechtsſchutz oder darüber hinaus auch den Eſtan
der orderungen bezw Verbindlichkeiten 3 regeln intendiert
anz dasſelbe gilt für den Kreditgeber Er braucht uUlL wiſſen
Die hoch ſein Kreditſucher us beſtehenden Verpflichtungen An
pruch genommen verdenkann; muß wiſſen,42 den
einigen IMI ange vorgehen. Die Rangordnung der E M der
Zwangsvollſtreckung 4—

ſt ſtreng formaliſtiſche Angelegenheit der
Rechtsverfolgung durch die ſtaatlichen Organe. Ein Geſetz, das ſich
auf die Normierung des ſtaatlichen Rechtsſchutzes beſchränkt, ſchafft
alſo hier völlige Klarheit Endlich das Intereſſe des Steuerfiskus.
Ein lick auf Datum und Nummer der „Zweiten SteuerNotver
ordnung“ des Reiches, mit der 1jene brutalratont  en Steuern Emn
eführt wurden, die Stelle der Notenpreſſe, der ungerechteſten
QOller Steuern, der Inflation, als ittel der Befriedigung des Staats
bedarfes aten, zeigt bereits, daß dieſe Steuern vor der erſten.
geſetzgeberiſchen kegelung der Geldentwertung 1 geſetzt
wurden und ſich auch gar nicht die Uhe nahmen Iu org
fältige Prüfung der Leiſtungsfähigkeit des Steuerpflichtigen gemäß
konnte EL viel früher einigermaßen lar ſehen, al der Geſetzgeber ſelbſt
bei gu Funktionieren der Geſetzgebungsmaſchinen en albwegs
Erwerbsgeſellſchaften mit ihren „Go  ilanzen  4 ängſt fertig, ehe der
brauchbares Aufwertungsgeſetz fertig en konnte Die weitaus meiſten
Reichstag mit ſeinem Aufwertungsgeſetz fertig war!
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ſeiner Geldentwertungsverluſte oder gewinne einzutreten. DieſeMühe nahm ich der Steuerfiskus erſt bei den Ar die „Dritte
Steuer⸗Notverordnung“ eingeführten d den ſpäteren Steuern.
Aber auch hier hat Es, wie bn die nachträgliche Aenderung der
Aufwertungsquote durch das Aufwertungsgeſetz Uli 192
zeigt, für die praktiſchen Steuerzwecke, auch für die überhauptreichbare Steuergerechtigkeit vollauf genügt, dem Steuerpflichtigenagen, wie für ſeine Steuererklärung ſeine Forderungenund ſeine Ver bindlichkeiten bewerten habe Wer über die
ſtaatliche Aufwertungsregelung hinaus ſeinen Gläubiger eiter
gehend befriedigen wollte, dem egte die Steuerbehörde kein Hindernism den Weg m uta  en der höchſten richterlichen Inſtanz M
Steuerſachen, des Reichsfinanzhofes, erklärte ogar ausdrücklich, daßderjenige, der eine der Aufwertung unterliegende höher auf.wertet als das geſetzliche Maß, ſteuerlich genau 3 behandelniſt, als ob echtlich genötigt dieſe Aufwertung ù leiſten gehabthätte (Reichsfinanzhof, 21 November 1924 6/24 ———ammenfaſſend würde ſich danach ergeben diejenigen,die durch die ſtaatliche Aufwertungsregelung Klarheit d Sicherheiterhalten ſollten, erhalten dieſe vollkommen ebenſogut durch eine
Normierung des 0 mn welchem egeben wied, Ute
de Maßes, mn velchem die Forderungen überhaupt weiterbeſtehenſollen. Allerdings kann einem Gläubiger In erſterem Falle die Ueber
raſchung blühen, daß ein ehrlicher Aldner ihm ommt und ihmEemn ehr anbietet, womit nicht mehr gerechne hatte. ber dieſeUeberraſchung wird auch der genaue kalkulierende Kaufmann ſich
gerne gefallen laſſen Im letzteren dürfte er dagegen die Mehrleiſtung ſich gar nicht gefallen aſſen, ſondern wäre echtlich ver
pflichtet, dem Ueherei
ihm 3 fordern habe

frigen 3 erklären, daß gar nichts mehr von

Zwei Einwände önnten gemacht werden
Es geht nicht an, einen Unterſchied eintreten ù laſſe zwiſchenwirklicher Rechtslage ud ſtaatlich gewährtem Rechtsſchutz. Das

würde eine Begünſtigung des Gewiſſenloſen auf Koſten des Gewiſſen⸗haften bedeuten Dieſer Einwand ichtet ſich das hier geſtellteBeweisthema, aber nicht gegen den Beweis; gehört alſo nicht hierhin.In dem Aufſatze „Aufwertung“ U den 77  Iämm der Zeit“ iſt ELr
eingehend behandelt. 5

Ohne ſtaatliche Begrenzung der aufzuwertenden Anſprücheſelber zie ſich die Regelung Udlos u die Länge, während die
irtſcha enn Lebensintereſſe daran hat, ſofort 3 wiſſen, Doran
ſie iſt Dieſer Einwand, der ſich gegen die Beweisführung ſelberkehrt, iſt infach verneinen. Die Regelung Quert darum einen

Vgl hiezu die Au  rache Im Anſchluß meine ſchon genanntegarter Rede,Stutt 0 „Stimmen der Zeit“, Bd 110, Jänner 1926, 311
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einzigen Tag länger. Es ſcheint hier folgendes Mißverſtändnis zu⸗
grunde liegen. Man meint, die Aufwertungsſchuld verfolge etzt
gewiſſermaßen den Uldner dergeſtalt, daß, ſobald dieſer m ſſere
Lage aufſteige, auch das Maß deſſen, vas ſeinem Gläubiger aMn
Aufwertung leiſten habe, entſprechend ſeiner gefteigerten eiſtungs⸗
fähigkeit wachſe iſt durchaus unUL em Mißverſtändnis. Für die
8

Beme

ſſung deſſen, as Treu' und Glauben ANn Aufwertung fordern,
entſcheidet nur die Lage, un der die Beteiligten dMus der Inflation
hervorgegangen ſind Die Auf oder Umwertung hat 10 alleinigen
In  halte die gerechte Verteilung der Inflationsſchäden zwiſchen den
heiden Beteiligten. Keiner oll durch die V  Uflation bereichert ſein
auf Koſten des andern, einem oll zugunſten des andern der ganze
Inflationsſchaden zum alleinigen Tragen aufgebürdet werden Vd
nach der „Stabiliſierung“ die eiden für Schickſale aben, hat nichts
mehr mit der Sache 3 Aun ud —8

ſt daher auch nicht mehr berück
ichtigen. Man hat den Vergleich der Liquidation der Inflations⸗
ſhäden durch die Aufwertungsgeſetzgebung gegogen mit dem On
kurſe Wie nach dem onkurſe der Gemeinſchuldner ELr Verpflich⸗
tungen eine Gläubiger edig iſt nd auf die Konkursquote
nichts nachzuzahlen braucht, auch wenn ES ihm gelingt, wieder 3
Wohlſtand und Reichtum 3 gelangen, müſſe nach dem großen
„Konkurs“ Unſerer ganzen Wirtſchaft mit der geſetzlichen Aufwertungs⸗
Ubte erledigt ſein, damit jeder wieder von vorne anfangen
könne, ohne fürchten 3 müſſen die Frucht ſeiner Uhen an wieder⸗
Aflebende Aufwertungsforderungen 3 verlieren. Der Vergleich iſt
fruchtbar und lehrreich, aber in vorliegender Form falſch gezogen

die beim Konkurſe rein rechneriſch mit mathematiſcher Not
wendigkeit ſich ergebende Konkursquote und die ehr oder minder
tillkürliche geſetzliche Aufwertungsquote ſind gegenüber 3 tellen;
Rer Ug die Aehnlichkeit des Namens! Das ichtige Gegenſtück zur
Konkursquote, 3 dem, bas der Gemeinſchuldner beim Konkurſe
nach dem Verhältniſſe ſeines Vermögens 3¹ ſeinen Schulden
eiſten kann und eiſten hat, das iſt die individuelle Aufwertungs⸗
quote, wie ſie beim Eintritt ſtabiler Geldverhältniſſe nach dem Ver
hältnis einer gerechten Schadenteilung zwiſchen dem konkreten
Gläubiger und dem konkreten Schuldner ich ergibt. So angeſtellt,

der Vergleich mit dem onkurſe e, vährend die End
gültigkeit der Konkursquote von den Moraliſten MUL als probabel
ve  treten wird, erſcheint die Endgültigkeit einer beim Eintritte der
Stabiliſierung gerecht bemeſſenen Aufwertung nicht MI robabel,
ondern ſogar evident

Eine wirkliche Schwierigkei dagegen macht der folgende
Einwand, der ſich vor llem den des méuen Geldgebers
bezieht. Wenn beim Kreditſucher ber die Pflicht zur eiſtung der
geſetzlichen Quote hinaus noch eine Gewiſſenspflicht, Aam nde gar
X ustitia, eſtehen kann höherer Aufwertung, au da der Kredit⸗
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geber nicht Gefahr, doch ins Leere zu greifen, wo I‚ͤM Vertrauen
auf die geſetzliche Regelung den Kreditſucher für leiſtungsfähighalten berechtigt war? Auf dieſen Einwand dürfte folgendes 3uerwidern ſein

Soweit * ſich —Am die Sicherſtellung der Kredite handelt,die eine Sache lediglich des ſtaatlichen Rechtsſchutzes und der Aat
1  en Zwangsvollſtreckung iſt, richtet ſich 10 doch nach dem
Geſetz Der Kreditgeber weiß alſo QAus dem Geſetze ganz genau,welche Sicherheiten hat Hier ind Ueberra chungen unmöglich.Soweit ES ſich IIIIII Blankokredite handelt, ſo —

ſt die theoretiſcheMöglichkeit nicht leugnen, daß der Kreditgeber ſich vom Kredit
Ucher äuſchen äßt Aber 10 ſpie dieſe Möglichkeit keine Rolle
Die über das geſetzliche aß hinausgehende Gewiſſenspflicht 3ulAufwertung etzt doch eben eine verhältnismäßig günſtige Lage des
Schuldners voraus Eine billig bemeſſene Aufwertungspflicht kann
einen ordentlichen Geſchäftsmann Ue erdrücken. Ein Unſolider Ge
ſchã

ann erhält einem beſonnenen Kreditgeber ohnehin einen
Blankokredit. Wer aus Ehrlichkeit Und Gewiſſenhaftigkeit über das
geſetzliche Maß aufwerten will, der betrügt auch ſeinen KreditgeberNi durch Verſchweigen ſeiner Aufwertungspflicht. Wer einenKreditgeber betrügen Vill, der kann andere Verbindlichkeiten, die
hn belaſten, in beliebiger Auswahl und Mannigfaltigkeit verſchweigen:der Hinzutritt einer nicht offenſi

ichen Aufwertungspflicht bedeutet
da ni So bliebe nUr noch die Möglichkeit, eine freiwillige Auf
wertung als „Schiebung“ m krimineller Weiſe zur Schädigung de
Blankokreditgebers 3 benützen. ber eine derartige Schiebungs⸗Aufwertung wäre eben keine Erfüllung, ondern ImM Gegenteil die
Verletzung einer Gewiſſens

icht, gehört alſo inſofern gar nicht hierhin Wenn aber chon Uberhau dieſer Trick hier mn Betracht 96Ewerden ſoll, ſo iſt 3u agen Es iſt nicht ſehen, wie Urchihn eine Schiebung, die nicht auch ohne ihn möglich väre, ermöglichtoder erleichtert werden E, oder inwiefern Eeimn Hindernis ilden
könnte, das Verſchobene ſchwerer zurückzuerlangen als bei anderen
Methoden der iebung.

Ohne Frage ſſen ſich noch lele Einwendungen machen Aber
die nächſtliegenden dürften hiemit ein.Wäre tatſächlich die geſetzliche, matiſche egelung der Aufwertungsanſprüche elbſt, alſo nicht nur des ſtaatlichen Rechtsſchutzes,
3zur Erreichung derE des Aufwertungsgeſetzes notwendig, dann
ſollte man meinen, dieſe ſchematiſche Regelung aber auchallgemein durchgreifen. Wenn der Geſetzgeber dagegen Eiteé Gebiete
von der ſchematiſchen Aufwertung ausgenommen und der „freien“Aufwertung nach Treu' und Glauben vorbehalten hat, äßt ſichdaraus wohl auch ſchließen, daß von der Notwendigkeit einer
ſofort erſichtlichen Aufwertungsbegrenzung für die Wirtſchaft ſelbſtnicht überzeugt war hon innerhalb des Aufwertungsgeſetzes
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gibt es Gebiete freier oder doch wenigſtens nichtſchematiſher Auf⸗

wertung. Erſt recht aber gibt es ungeheuer weite Gebiete freier

Aufwertung außerhalb des vom Aufwertungsgeſetz beherrſchten

Bereiches. Die Wirtſchaft hat daran durchaus keinen Schaden ge⸗

nommen. Die Wirtſchaft hat etwas viel Schlimmeres ertragen. Sie

mußte es über ſich ergehen laſſen, daß der einmal ſchematiſch feſt⸗

geſetzte Aufwertungsſatz wieder umgeworfen, daß viele Monate über

die anderweitige Feſtſetzung der geſetzlichen Quote geſtritten wurde.

Die dadurch verurſachte Beunruhigung hat allerdings der Wirtſchaft

ſchwere Schädigungen gebracht. Aber immerhin, ſie hat es ertragen.

Die Wirtſchaft der heute noch aufwertungsfeindlichen Länder wird

es vielleicht auch noch ertragen müſſen, daß ein Umſchwung der

Judikatur die ganze Sache auf ein anderes Geleiſe ſchiebt mit voraus⸗

ſichtlich zuerſt großer Verwirrung und Beunruhigung. Trotz ſchemati⸗

ſcher Aufwertung wiſſen in Deutſchland heute noch ſehr viele Schuld⸗

ner nicht, ob und in welchem Maße ſie zur Aufwertung werden

gezwungen werden, da die Aufwertungsſtellen unter der Papierflut

der Aufwertungsanmeldungen erſticken und oft nach Monaten die

Zuſtellung an den Eigentümer und perſönlichen Schuldner noch nicht

haben bewirken können. Die Deutſche Aufwertungsgeſetzgebung hat

jedenfalls die Aufgabe, der Wirtſchaft Klarheit über das Maß ihrer

Aufwertungsverpflichtungen zu geben, überhaupt nur für ein be⸗

grenztes Gebiet von aufwertbaren Forderungen (die ſogenannten

„Vermögensanlagen“) in Angriff genommen und auch auf dieſem

Gebiete nur unvollkommen zu erreichen vermocht. Aber ſowohl für

das erſtrebte Ziel wie für den tatſächlich erreichten Erfolg bleibt es,

wenn anders die bisherigen Ausführungen ſchlüſſig ſind, ohne jeden

Belang, ob das Geſetz ſeiner Tendenz nach nur auf Beſchränkung

des Rechtsſchutzes oder auch auf Beſchränkung der Rechte (eigentliche

Abwertung) geht. Was das Geſetz vernünftigerweiſe wollen konnte

und mußte, iſt, ſoweit es ſich überhaupt verwirklichen ließ, mit der

Beſchränkung der Rechtsverfolgung ohne Beſchränkung des Rechtes

ſelber vollſtändig erreicht.

Sieht man dies als überzeugend dargetan an, ſo ergibt ſich

dann allerdings zwingend: Alſo kann das Geſetz auch die Rechts⸗

beſchränkung gar nicht wirkſam vor Gott und dem Gewiſſen machen,

denn ein völlig zweckloſer Eingriff in private Rechte, dem einen zur

Freud, dem andern zum Leid, überſteigt ohne jeden Zweifel das

rechtliche Können der Staatsgewalt. Dann aber habe ich die Pflicht,

wenigſtens den Verſuch zu machen, ob das Geſetz nicht eine Aus⸗

legung zulaſſe, in der es wirklich auch nur das will, was es rechtlich

ann.

Die Biſchöfe heben in ihren Richtlinien hervor, daß der Wort⸗

gaut des Geſetzes einen Unterſchied zwiſchen Einklagbarkeit und wirk⸗

licher Herabſetzung des naturrechtlichen Schuldbetrages nicht mache;

im übrigen bezeichnen ſie die Frage als umſtritten. Das iſt ſie in

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ III. 1926.
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gibt 68 Gebiete eter oder doch wenigſtens nicht ſchematiſcher Auf
wertung. Erſt recht aber gibt * ungeheuer weite Gebiete freier
Aufwertung außerhalb des vom Aufwertungsgeſetz beherrſchten
Bereiches. Die irtſ hat daran durchaus keinen Schaden geE
ommen Die irtſcha hat etwas viel Schlimmeres ertragen. Sie
nußte ES ber ſich ergehen laſſen daß der einmal ſchematiſch eſt
geſetzte Aufwertungsſatz wieder umgeworfen, daß viele onate ber
die anderweitige Feſtſetzung der geſetzlichen Ubte geſtritten wurde
Die dadurch verurſachte Beunruhigung hat allerdings der irtſſchwere Schädigungen ebracht Aber immerhin, ſie hat ES ertragen.Die Wirtſchaft der heute noch aufwertungsfeindlichen Länder wird
68 vielleicht auch noch ertragen müſſen, daß Eein Umſchwung der
0  Udikatur die ganze Sache auf ein nderes eleiſe mit vbraus
ſichtlich zuerſt großer Verwirrung und Beunruhigung. Trotz chematicher Aufwertung wiſſen m Deutſchland heute noch ſehr vieleV
Eer nicht, ob ud H welchem aße ſie zur Aufwertung werden
gezwungen werden, da die Aufwertungsſtellen Unter der Papierflut
der Aufwertungsanmeldungen erſticken und oft nach Monaten die
Zuſtellung den Eigentümer und perſönlichen Uldner noch nicht
haben bewirken können. Die Deutſche Aufwertungsgeſetzgebung hat
jedenfa die Aufgabe, der Klarheit ber das aß ihrer
Aufwertungsverpflichtungen 3 geben, überhaupt nUuLr für ein be

Gebiet von aufwertbaren Forderungen die ſogenannten„Vermögensanlagen“) m Angriff genommen und auch auf die Emͤm
Gehiete Unvollkommen 3 erreichen vermocht C owohl fürdas erſtrebte Ziel wie für den tatſächlich erreichten Erfolg bleibt Es,
venn anders die bisherigen Ausführungen ſchlüſſi ſind, ohne jedenBelang, ob das Geſetz ſeiner Tendenz nach Beſchränkungdes Rechtsſchutzes oder auch Beſchränkung der (eigentlicheAbwertung) geh Was das Geſetz vernünftigerweiſe wollen onnte
und mußte, iſt, ſoweit Ee8 ſich überhaupt verwirklichen ließ, mit der
Beſchränkung der Rechtsverfolgung ohne Beſchränkung des Rechtesſelber vollſtändig erreicht

Sieht man dies als überzeugend argetan an, ergibt ſichdann allerdings zwingend: Alſo kann das Geſetz auch die Hbeſchränkung gar nicht wirkſam vor und dem Gewiſſen machen,denn eln völlig zweckloſer Eingriff m private Re  E, dem einen zurFreud, dem andern 3zAum Leid, überſteigt ohne jeden veife. das
1 Können der Staatsgewalt. Dann aber habe ich die Pflicht,wenigſtens den Verſuch machen, ob das Geſetz nicht eine Aus
legung zulaſſe, un der ES wirkli nUur das will, was ES rechtlich
aunn

Die Biſchöfe heben m ihren Richtlinien hervor, daß der Wort
Aut des Geſetzes einen Unterſchied wiſchen Einklagbarkeit nd wirk
licher Herabſetzung des naturrechtlichen Schuldbetrages nicht mache;m übrigen bezeichnen ſie die Frage als umſtritten Da  2 iſt i

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ III. 1926 3



der Ta Wie das Geſetz aufgebaut und entſtanden iſt, kann der
Wortlaut einen Unter chied nicht nachen Das 1

ſt zunächſt
ausgeſchloſſen durch die rechtsphiloſophiſche Einſtellung der Re
dakteure des Geſetzes, der Geſetzestechniker IM Unterſchiede von den
Geſetzgebern, der Herren vom Reichsjuſtizminiſterium. Wer auf
konſequent rechtspoſitiviſtiſchem Boden ehen kein anderes „Rech  17
enn als den „organiſierten Staatszwang“, der kann natürlich einen
Unterſchied zwiſchen Recht und Ausmaß des Re

ſchutze nicht
Machen noch anerkennen. ſt „Recht“ ſovie Oteé diejenige rdnung,
deren „Geltung äußerlich garantiert 2 ——

ſt durch die Chance (phyſiſchen
oder pf Zwanges Urch ein auf Erzwingung der Inne⸗
haltung oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines
eigens darauf eingeſtellten Stabes von Menſchen“,) —2

ſt ber
die Frage kein Fort 3u verlieren. Daß die Referenten de
Reichsjuſtizminiſteriums konſequente Rechtspoſitiviſten iſt

wohl als feſtſtehen anzuſehen, und eine Erklärung wie die
jenige des Reichsjuſtizminiſters vom Jänner 1924 den Richter⸗
verein beim Reichsgericht, ES würde „Zur Auflöſung der Recht  92
ordnung ühren, vollte ein Gericht für ſich das Recht un Anſpruch
nehmen, emn verfaſſungsmäßig zuſtandegekommenes Geſetz nicht Au
zuwenden, veit ES nach der Anſicht der Mehrheit ſeiner Mitglieder
lit dem allgemeinen Sittengeſetz nicht M Einklang ſtehe“, —2

ſt 1
geradezu eine aſſi Formulierung des rechtspoſitiviſtichen Stand.pun ES

Es ommt aber bei der Erforſchung der mells legislatoris nicht
ſo ehr auf die Auffaſſung der Geſetzestechniker, die die Formulierungder Paragraphen beſorgten, On a auf die Abſicht der Geſetzgeber,
alſo hier der Parlamentarier. Auch bei dieſen dürfte die rechtspoſi⸗
tiviſtiſche Einſtellung zwar nicht die allgemein verbreitete, gewijaber die verbreitetſte und allgemeinſte geweſen ſein. auch hier
wird wohl agen müſſen: Für die überwiegende Mehrzahl de
Männer, die das Eſe beſchloſſen, ſind erſagung der Einklagbarkeit
und Entzug des Rechtes elbſt begrifflich ＋

2

E ſie konnten alſo
Ubjektiv gar nicht das eine ohne das andere wollen die ſubjektive
Auslegungsmethode verſagt.

ona bleibt UNU die objektive Auslegungsmethode: Was ſteh
denn Aun atſã m dem Geſetze darin? Da ehen Uir uns nun
der merkwürdigen Sachlage gegenüber, daß das Geſetz infolge der
Art nd Weiſe, wie Es die Sache anpackt, auch objektir

einer Entſcheidung führt, nicht Vei ES beides, Klagbarkeits⸗
verſagung Und Rechtsentzug, indiſtinkt behandelte, ſondern weil 65
weder das eine, noch das andere enthält! Es 4

ſt 10 eun „Auf“⸗
Wertungsgeſetz Will das Geſetz richtig exegeſieren, 1 muß

Mavx H  Er, Wirtſchaft und Geſellſchaft, So
egriffe, im Grundriß der Sozialökonomie, 141 K., ziolo giſche Grund



man, namentlich für die philoſophiſchen Grundfragen, immer und
Unmer wieder ſich ins Gedächtnis zurückrufen: materiell iſt * en
Iu oder Abwertungsgeſetz, aber gekleidet m die Form der Auf
wertung! Der ganze Tenor des Geſetzes iſt ogiſ überhaupt Mur
4  à verſtehen, wenn man mindeſtens von der Fiktion ausgeht, alle
Verpflichtungen m „Mark“ ſeien von 12 wegen 3 ihrem Nenn⸗
betrage un der auf en Billiontel en  (Erteten Papiermark erfullen

4 6 Geſetzgeber aber ſich Aus irgend welchen Gründen bewogen,
kraft ſeiner Machtvollkommenheit „Aufzuwerten“, 0 dem Uldner
eine Mehr laſt aufzubürden, die darin beſteht, daß kraft Geſetzes
hefehls eine Verbindlichkeit ohne Aenderung ihrer Qtur und des
Schuldgrundes?) eine Vervielfältigung Tfährt dergeſtalt,
einem Goldmarkbetrage gleichkommt, der ſich ſeinerſeits wieder als
Ein beſtimmter Vomhundertſatz eines mittels geſetzli vorgeſchriebener
Imrechnungszahlen errechneten ſogenannten „Goldmarkbetrages“
der Urſprünglichen Forderung kennzeichnet. Man muß den Satz
zweimal leſen! Die Begriffsbildung iſt alles andere al einfach,
béſonders Ian bedenkt, daß die „Goldmark“ nicht irgend
eine jetzige oder frühere Währung bedeutet, ondern ihrerſeitswiederein rech verwickeltes Begriffsgebilde darſtellt!

In der Terminologie des Geſetzes iſt dieſer Standpunkt kon⸗
equent feſtgehalten: E  &, die auf ein wirtſchaftliches Nichts 3
ainmengeſchrumpft oder mñ den Rückwirkungsfällen ogar gänzlich
untergegangen ſein ollten, berden vom Eſe wieder ausgeweitet,
9e3 ins Leben zurückgerufen, teilweiſe i echneri beſtimmter,
teilweiſe un unbeſtimmter Höhe, m beiden Fällen aber O, daß ſie
bereits ante sententiam iudieis SIve Oonstitutivam SIve declara⸗
toriam einfach kra Geſetzes Eſtehen Alſo nach der Im Tenor
konſequent feſtgehaltenen Fiktion verkürz oder entzieht das Geſetz
gar N weder die Klagbarkeit noch das Recht ſelbſt, ondern Esſchenkt und gibt nur!

Dieſer Standpunkt des Geſetzeswortlautes iſt abſolut nan⸗
nehmbar Der materielle Inhalt der ganzen Beſtimmungen zeigt
Aber auch Zur Genüge, daß der Geſetzgeber Lotz einer owohl in
U  ch Uieé auch ſeinem rechtspoſitiviſtiſchen Standpunkte
Ogiſch konſequenten Sprechweiſe die Fiktion, die für die ormu⸗
ierung nie vergißt, für die ſachliche egelung völlig preisgibt,
der geſunden Vernunft, der Logik der Tatſachen, dem natürlichen
N  lechts und Billigkeitsſinn EL rechtspoſitiviſtiſchen Theorie
Trotze 3 folgen. Wir agen ia als chriſtliche Rechtsphiloſophen, daß
ein abſoluter Rechtspoſitivismus genau ſo wie ein aAbſoluter Skepti
5  Smus ſich ſelbſt aufhebt und Aher überhaupt unvollziehbar iſt
Das Fiasko des Rechtspoſitivismus u der Geldentwertungsfrage iſt
ein Schulbeiſpiel dafür!

Die 525  —.  heorie des Aufwertungsgeſetzes iſt alſo in ſich ſelber wider
ſe und logiſcher Deduktion iſtpruchsvoll Mit Wfflher Analy

34*
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ihm infolgedeſſen überhaupt N beizukommen; dieſe Verfahren
führen nich zur Auslegung ud Klärung, ondern 3ur Auflöſung
und Zerſetzung des Geſetzes! Auch mit der Geſetzesinterpretation
des Reichsgerichtes iſt hier nicht weiter kommen. Das Cl
gericht hat zwar im November 1923 den Formalismu Mark Mark
glücklich überwunden und ich ſo aus dem Banne des Rechtspoſi
tivismus befreit. ber doch Vur auf dem Wege, daß ES kraft poſi
ven Rechtes (88 157, 242 dem natürlichen Recht einen
illegitimen Einſchlupf m das Geſetzesre gewährte. Begrifflich war
a auch nichts nderes als die inge auf den Kopf ſtellen. Nicht,
Eil glücklicherweiſe die Schöpfer Unſeres die 88 157, 242
einzufügen nicht vergaßen, darum gilt In beſcheidenem aße auch
noch etwas, was die ſt Rechtsphiloſophie Naturrecht nennt,
während man m juriſtiſcher Geſellſcha ſich hüten wird, dieſes alt
modiſche Wort mn den Mund nehmen ondern Am

ekehrt Eil EeS ein jus naturale gibt, weil ein heiliger und gerechter,
ewiger btt iſt, darum gibt * Unter den Menſchen eine br
nung nd aben die Paragraphen menſchlicher Geſetzgeber, ein
geſchloſſen die 197, 242 B B., „rechtlichen“ an

Es ird erlaubt ſein, einen Toten hier ſprechen laſſen. reiber
dieſes hatte Oſtern 1924, als die begriffliche Bewältigung der viel
geſtaltigen Aufwertungsfragen noch in den Anfängen ſtand, un Leipzig
Gelegenheit zur Unterredung mit dem Verfaſſ des erſten Auf
wertungsurteils des Reichsgerichtes (II Zivilſenat, Auguſt 1923
Es war der als entſchiedener Katholik vielmehr denn als ührender
60

Uriſt Ekannte Reichsgerichtsrat Dr Bitter. Acht onate, nachdem
EL das für ſeine Zeit geradezu revolutionäre Urteil gemacht atte,
mpfand immer noch das Bedürfnis, ſich darüber beruhigen 3
aſſen, daß damit auf dem rechten Wege borangegangen ſei Immer
und immer wieder, bis zur rmüdung wiederholte m Unſerer
mehrſtündigen Unterredung: 70 242, das *

ſt die Sedes materiae 2
Von EN anderen, teilweiſe recht gekünſtelten Aufwertungstheorien
Pollte M wiſſ Alſo Treu und Glauben, Recht und Bi  ——
ligkeit Der gläubigeMDr Bitter konnte keine andere Löſung
gebrauchen als die nach der „natürlichen“ Billigkeit, nach dem „natür⸗
ichen“ Recht ber der Reichsgerichtsrat Dr Bitter konnte dem
natürlichen Recht Aund der natürlichen Billigkeit mn einem Senate
des Reichsgerichtes ber 157, 242 zur Anwendung
verhelfen! Selbſt eine Vergewaltigung der Rechtslogik ird hier
Unter dem Zwange der ogi der Tatſachen geſchluckt. Es iſt eine
anerkannte Rechtsregel: lex Sspéecialis derogat legi generaliori. Getreu
dieſer Rechtsregel 0 man denn auch die währungspolitiſchen

Vgl. Paul Oertmann, Die Aufwertungsfrage, Berlin 1924, Sack,
vielleicht das eſte, Wwas in grundſätzlicher inſicht über die Aufwertungs⸗
frage vom Standpunkte geſchrieben wur
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Geſetze und Verordnungen als lex Specialis den allgemeinen Noörmien
des bürgerlichen Rechtes Als der lex generalior beharrlich vorgehen
laſſen Bis man einmal die le generalissima von Treu  7 Ud
Glauben In 88 1505 242 entdeckte, Uund èUn war's plötzlich
umgekehrt: 88 157, 242 brachen etzt jede le Speclalis und speclalis-
Sima. Woher nahmen ſie auf einmal dieſea Nicht, et ſie Sätze
des allgemeinen bürgerlichen Rechtes waren, ondern UUIL eit ſie
Formulierungen eines Unverbrüchlich immer und überall beob
achtenden naturrechtlichen Grundſatzes ſind, darum önnen ſie
jedem Währungs⸗ und anderem Rechte Um Trotze ſich durchſetzen.
Poſitiv⸗rechtlich iſt das ganz ud gar ni erklären. Wer Aan eine
ewige, göttliche Gerechtigkeit glau  7 aber logiſch⸗konſequenterweiſe
auch Er, kann m 157, 242 B die wahre „Sedes Materiae“
finden!

Nach der Dritten Steuer⸗Notverordnung bvaren höchſtrichter⸗
liche Urteile ergangen, die man kit gutem Grunde wenigſtens E
Auffaſſen durfte, daß ſie die Dritte Steuer⸗Notverordnung im eL
engſten überhaupt möglichen Sinne auslegen wollten; bas nicht
abſolut zwingend dort geſagt war, ſollte nicht gelten. Es war
ana v möglich, mit erufung das Reichsgericht die Anſicht
3 tützen nicht zu beweiſen!), das Geſetzgebungswerk brdne uur
den ſtaatlichen Rechtsſchutz, Ni ehr Die Stellungnahme des
Reichsfinanzhofes mu m dieſer Auffaſſung noch bekräftigen.“)

Es iſt nun nicht leugnen, daß demgegenüber das El
gerichtsurteil vom November 192⁵, Zivilſenat, das bei Nieder
Li des Beitrages „Aufwertung“ für das Jännerheft der „Stimmen
der Zei 77 (ſiehe oben!) dem Verfaſſer noch nicht vorlag, Uberhau
noch nicht war, dieſer Auffaſſung keine Utze ehr bietet
Es ſte um Gegenteil einen großen Rückſchritt dar Es ill 10 „die
Annahme ertreten, daß E5 ſich bei der Regelung der Aufw  wertung
durch das Geſetz vont Uli 1925 nicht Am eine Entziehungbegründeter V  , ſondern M eine Feſtſetzung Uund Begrenzungder durch die Geldentwertung erſchütterten Rechtsverhältniſſe“ handle.
Es iſt bekannt, daß hervorragende Juriſten (Zeiler!) des Reichs
gerichtes mit dieſem Irteil 621/24 1411, 320) ehr 3.
frieden ſind. ber ES beſteht, ud Am ſeines praktiſchen Erfolges
willen, nicht durch die Aufhebung des Geſetzes eine geradezu
heilloſe Verwirrung ſchaffen, muß man froh ſein, daß ES da iſt
Gegenüber der Frageſtellung: „Entzieht“ da Aufwertungsgeſetz
verfaſſungsmäßige, durch Art 153 geſchützte „Rechte“, onnte das
Reichsgericht, wenn ES die Frage nicht bejahen Und damit das Geſetz
eben wollte, gar NI uders Dbrten als E8 tat für die
Mute cheidung verſagten und entzogenen Rechtes iſt

Vgl. vom Verf., Der Kampf zwiſchen Juſtizverwaltung und Rechtprechung, Iun „Das Neue Reich“ VII Nr 30 un
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unſerem, und gar vom Geiſte des Rechtspoſitivisums durch
wehten Rechtsſyſtem kein Raum. M‚  N  can kann hereinſchmuggeln,
aber offen Farbe bekennen und eine Obligatio naturalis IUstitiae.
für die * eine ACtio Civilis nicht gibt, lit dürren Worten anerkennen,
da geht nicht Ehe das möglich ern wird, werden die Rehabili
tierungsverſuche zugunſten des „Naturrechtes“ erſt noch ganz 9E
valtige Fortſchritte machen müſſen!

Der Streit die praesumptio iſt ein Streit Am die Bewei  —  2
aſt Hat derjenige, der das Aufwertungsgeſetz gegen einen Gläubiger
eltend macht, beweiſen, daß * gerecht iſt, Recht eſteht bder
doch wenigſtens, daß m ſeinem konkreten Falle eine Pflicht ber
das Eſe hinaus nicht beſtehe, oder muß derjenige, der Anſprüche
ber das Eſe hinaus haben vorgibt, beweiſen, daß das ganzge
(1 Geſetz ungerecht ſei, oder daß * nicht Recht beſtehe, bdet
daß M konkreten Falle wenigſtens eine Divergenz zwiſchen demobjektiv ere  en ud dem geſetzli Angeordneten beſtehe, die da
Geſetz nicht überbrücken kann?

Wenn die vorſtehenden Ausführungen zutreffend ind, dann ſt
durch ſie bewieſen, daß un der Auslegung, der zufolge die Gläubiger⸗
re ud Schuldnerpflichten Iun ihrem Inhalt nd Beſtande durch
das Geſetz normiert ſein ſollten, U

eſe tatſächlich als Ganzes
eine lex miusta ſein würde, denn die Geſetz getroffene Nor
mierung iſt zweifellos ſehr weit von der objektiven Gerechtigkeit
entfernt, während gar keine Rückſicht de öffentlichen Wohles azu
nötigt, dieſe Abweichung von der Norm objektiver Gerechtigkeit ber
die Abgrenzung des Rechtsſchutzes hinaus auch auf den Inhalt und
Beſtand der Rechte er auszudehnen. Dieſer Beweis erſcheint
mir bis jetzt durchaus ſchlüſſig Auf chwachen Uten dagegen

der Beweis für die weitere Annahme, daß das Geſetz tatſäch⸗
lich den Rechtsſchutz lein normieren „wollte“. Wenn die
biſchöflichen Richtlinien agten, leſe rage könne umſtritten
werden, ſo wird man hinzufügen dürfen, ſie wird brausſi

lich
umſtritten bleiben

Arum beweiſen müſſe, ein Geſetz ſei als Ganzes Un.
gerecht, Cunn im Einzelfalle über das Geſetz hinausgehende
Uſprüche eltend machen will, iſt unerfindlich. Es mu doch
mindeſten genügen, für den Einzelfa den Nachweis erbringen,
daß hier IM beſonderen eine ungerechtfertigte Härte vorliegt, die
auch durch höhere Rückſichten auf das große Ganze nicht gerecht⸗fertigt werden vermag. wird wohl kein poſitives Geſetz geben,das nicht un Einzelfällen 3 Ungerechtigkeit führen würde nd darum
m dieſen Fällen nicht durchgreift. Der Beweis, daß eine beſtimmte
Wirkung des Geſetzes Im Einzelfalle ber das rechtliche Können des
Geſetzgebers hinausgehe, gleichviel ob materieller Ungerech⸗tigkeit oder —— oder Aus irgend einem



anderen Grunde, genügt Pullümnmen, Aum das Geſetz Mu dieſem Falle
für mich Im Gewiſſen unwirkſam ſein laſſ

Auf die beſondere rage, ob der geſetzliche Aufwertungsſatz
wenigſtens die praesumptio für ſich Habe, durchſchnittlich der
Billigkeit nahe kommen, Oll hier nicht wieder eingegangen ein.
Die biſchöflichen Richtlinien agen: 7F)  8 gibt zahlreiche Fälle, I
denen die Geſamtlage beider Teile klar erkennen läßt, daß der
6 unleugbar eine ber die Aufwertungsquote hinausgehende

Verpflichtung Wenn ES atſä zahlreiche gibt, in
denen die unleugbar, mit anderen Worten offenkundig der
Fall iſt, dann iſt dieſe praesumptio, ſelbſt venn beſtehen ſollte,
hraktiſch ertlo

Ein Geſetz Die das Aufwertungsgeſetz 22

ſt 65  Um allermindeſten
Striétissimae interpretationis,“) denn m jeder Auslegung bleibt be
ſtehen, daß ES eine egelung tri die ehr oft eit abweicht von
dem, Was ohne Aufwertungsgeſetz rechtens ſein würde. Die
lage aber, die zwiſchen Gläubigern und Schuldnern ohne Auf
wertungsgeſetz und vor dem Aufwertungsgeſetz Eſteht, mag ſie
Auch den Beteiligten elbſt noch nicht klar erkennbar geworden und
noch weniger auf einen ziffernmäßigen Ausdruck gebracht ein, iſt
1 bossessione. Auf eine bloße praesumptio hin brauche ich dieſé
Rechtslage nicht preiszugeben. Inſowei überhaupt eine praesumptio
570 lege m rage kommen kann, iſt nach der hier vertretenen
Ueberzeugung widerlegt, ſoweit das Geſetz ber die Normierung
des Rechtsſchutzes hinausgehen ſollte. Die andere praesumptio, daß
der Geſetzgeber, ehen weil ES echtlich nicht kann, arüber hinaus⸗
ügehen auch gar nich intendiere, hat ſich als widerſtandsfähiger
erwieſen; ſie iſt nicht widerlegt, allerdings auch nicht 3ur Gewißheit
erhoben

Die biſchöflichen Richtlinien kennen offenbar keine praesumptio,
nach der Aufwertungs⸗Gewiſſensfälle bis zum Beweiſe des egen
téeiles beurteilen pvären. Site ennen Nur die beiderſeits Aunvor
eingenommene, unbefangene rüfung des Einzelfalles Im Zu
ammenhange der Geſamtlage beider Beteiligten, danach 3u
entſcheiden, ob Geſetzespflichten und Gewiſſenspflichten einander
decken Ni it halber ſei noch eine Schlußfolgerung geDer Vollſtändigke
zogen Wenn die hier verſuchte Beweisführung als geglückt be
zeichnet werden muß, dann 0lg mit logiſcher Konſequenz: Die

9 „Das Ziel der Auslegung de mußanderen Grande, genügt volltonmen, um das Ge

ſetz in dieſem Falle

für mich im Gewiſſen unwirkſam ſein zu laſſen.

Auf die beſondere Frage, ob der geſetzliche Aufwertungsſatz

penigſtens die praesumptio für ſich habe, durchſchnittlich der

Billigkeit nahe zu kommen, ſoll hier nicht wieder eingegangen ſein.

Die biſchöflichen Richtlinien ſagen: „Es gibt zahlreiche Fälle, in

denen die Geſamtlage beider Teile klar erkennen läßt, daß der Schuld⸗

ner ganz unleugbar eine über die Aufwertungsquote hinausgehende

Verpflichtung hat.“ Wenn es tatſächlich zahlreiche Fälle gibt, in

denen dies ganz unleugbar, mit anderen Worten offenkundig der

Jall iſt, dann iſt dieſe praesumptio, ſelbſt wenn ſie beſtehen ſollte,

praktiſch wertlos.

Ein Geſetz wie das Aufwertungsgeſetz iſt zum allermindeſten

strictissimae interpretationis,) denn in jeder Auslegung bleibt be⸗

ſtehen, daß es eine Regelung trifft, die ſehr oft weit abweicht von

dem, was ohne Aufwertungsgeſetz rechtens ſein würde. Die Rechts⸗

gage aber, die zwiſchen Gläubigern und Schuldnern ohne Auf⸗

vertungsgeſetz und vor dem Aufwertungsgeſetz beſteht, mag ſie

auch den Beteiligten ſelbſt noch nicht klar erkennbar geworden und

noch weniger auf einen ziffernmäßigen Ausdruck gebracht ſein, iſt

im possessione. Auf eine bloße praesumptio hin brauche ich dieſe

Rechtslage nicht preiszugeben. Inſoweit überhaupt eine praesumptio

bro lege in Frage kommen kann, iſt ſie nach der hier vertretenen

Ueberzeugung widerlegt, ſoweit das Geſetz über die Normierung

des Rechtsſchutzes hinausgehen ſollte. Die andere praesumptio, daß

der Geſetzgeber, eben weil er es rechtlich nicht kann, darüber hinaus⸗

zugehen auch gar nicht intendiere, hat ſich als widerſtandsfähiger

erwieſen; ſie

iſt nicht widerlegt, allerdings auch nicht zur Gewißheit

erhoben.

2—

Die biſchöflichen Richtlinien kennen offenbar keine praesumptio,

nach der Aufwertungs⸗Gewiſſensfälle bis zum Beweiſe des Gegen⸗

teiles zu beurteilen wären. Sie kennen nur die beiderſeits unvor⸗

eingenommene, unbefangene Prüfung des Einzelfalles im Zu⸗

ammenhange der Geſamtlage beider Beteiligten, um danach zu

entſcheiden, ob Geſetzespflichten und Gewiſſenspflichten einander

decken oder nicht.

it halber ſei noch eine Schlußfolgerung ge⸗

Der Vollſtändigke

zogen: Wenn die hier verſuchte Beweisführung als geglückt be⸗

zeichnet werden muß, dann folgt mit logiſcher Konſequenz: Die

1) „Das Ziel der Auslegung des Aufwertungsgeſetzes muß . ſein,

dem allgemeinen bürgerlichen Recht, ſoweit es irgend möglich iſt, wieder

Geltung zu verſchaffen. Infolgedeſſen müſſen die die Rechte der Gläubiger

beſchränkenden Vorſchriften ..

eng ausgelegt werden, während diejenigen

Beſtimmungen, die für gewiſſe Fälle die Anwendung der Grundſätze des

allgemeinen bürgerlichen Rechtes, d. h. die freie Aufwertung, zulaſſen, in

ausdehnendem Sinne auszulegen ſind“. Kammergericht, Aufwertungsſenat,

17. Dezember 1925, 8. März 1926 (9. Aw. III 71½/6).ſein,
dem allgemeinen bürgerlichen Recht, ſoweit eSs irgend möglich iſt, wieder
Geltung verſchaffen nfolgedeſſen müſſen die die Rechte der Gläubiger
beſchränkenden Vorſ T ten Eeng ausgelegt werden, während diejenigen
Beſtimmungen, die für gewiſſe älle die Anwendung der Grundſätze de  5
allgemeinen bürgerliche Rechtes, H die freie Aufwertung, zulaſſen, In
gusdehnendem Sinne auszulegen ind Kammergericht, Aufwertungsſenat,
17 Dezember 1925, März 1926 (9 A 111 71/26)
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von den „Richtlinien⸗ dahingeſtellt ekaſſene unter den Moraliſten
kontroverſe rage, ob eine etwaige Mehrleiſtungspflicht gegenüberdem geſetzlichen Aufwertungsſatze Gerechtigkeitspflicht oder Billig⸗El be Liebespflicht ſei, waäre dahin entſchieden: Die Pflichtbeſteht Aus dem en Schuldgrunde, alſo, da dieſer wohl gewißeine Rechtspflicht begründete, Iustitia.
ziehen der Beitrag von Franz

Für die weitere Vertiefung der grundſätzlichen rage iſt u ate u
Ur

Iim Bereich des Gewiſſens“, m  4 „Scholaſtik“ *. 108 bis 114.
J., „Rechtswirkung der Zivilgeſetze

Ueue Forſchungen zum roblem der „fakultativen
Iterilitüt“

bn Prof Dr Wẽ̃ roſam, Linz.
In der ſeelſorglichen Bekämpfung des Onanismus ConjugalisPielt ſeit einem halben Jahrhundert das roblem der ſogenannten„fakultativen Sterilität“ eine gewiſſe Rolle (an er bekanntlichdarunter die abſichtliche Beſchränkung des Eheverkehres auf be

ſtimmte, nach der Monatsregel der Frau berechnete Zeiten, In denen
eine Empfängnis wenn nicht ausgeſchloſſen, doch weniger wahrſcheinlich ſein Oll

In Deutſchland hat namentlich Dr Capellmann (in einer
eigenen Schrift und in den erſten 13 Auflagen ſeiner Paſtoralmedizin) die Anſicht verfochten, daß eine Empfängnis beim eihe
regelmäßig Nur von geſchlechtlichem Verkehr m den letzten Tagen,die dem Beginn der Menſtruation vorangehen, Id un den zweierſten 0  en, die auf den Eintritt der Regel folgen, erwarten
ſei; hingegen Aus geſchlechtlichem Umgang m der ritten und anfangsder vierten oche nach der Menſtruation NUr ausnahmsweiſe Be
fruchtung ſich ergebe. Demnach Qutéete die Capellmannſche Formelzur Erzielung der „fakultativen Sterilität“ Enthaltung vom Coitus
während voller V  * vom Tage des Beginnes der Menſtruationab gerechne und für die der nächſten Menſtruation vorhergehendendrei bis vier Tage. Von Befolgung dieſer Vorſchrift verſprachdieſe Theorie ebenſoviel Sicherheit der Sterilität als durch irgendeine Form des onaniſtiſchen CoOitus Sterilis vgl. Capellmann⸗Berg⸗
„ Paſtoralmedizin, Aufl., Paderborn 1923, 304

Plauſibel gemacht wurde eſe heorie vor allem durch den
Hinweis auf die biologiſchen Zuſammenhänge wiſchen der 8
reifung eines lebensfähigen Eies und der Monatsregel des ſchlechtsfähigen Weihes Die Monatsrege deuten als die „Erneuerungund Zubereitung der mütterlichen Werdeſtätte des Lehens die
Afnahme des befruchteten Ovolums“ Somit der Eintritt der
Monatsregel Ozuſagen die biologiſche Anzeige, daß ein befruchtbaresEi ausgereift alſo geſteigerte Befruchtungswahrſ cheinlichkeit gegeben iſt


